


Textliche Festsetzungen 
 

zum Bebauungsplan Nr. 20.2 
Bezeichnung: „Hindenburgstraße und Friedhöfe“ 

der Stadt Georgsmarienhütte, Landkreis Osnabrück 
 

§ 1 
Art und Maß der baulichen Nutzung wird im nebenstehenden Plan festgesetzt. 
 
§ 2 a 
Garagen sind mit einem Mindestabstand von 6,50 m von den öffentlichen Verkehrsflächen 
zu errichten. Garagen können auch im rückwärtigen, nicht überbaubaren Bereich in 
sinnvoller Zuordnung zum Hauptgebäude errichtet werden. 
 
§ 2 b 
Befreiungen regeln sich nach § 31 (2) BBauG 
 
§ 3  Kennzeichnung und nachrichtliche Übernahmen 
Gemäß § 9 (6) BBauG wird nachrichtlich darauf hingewiesen, dass Maßnahmen zur 
Verwirklichung des Planes einschließlich der Kosten der Durchführung in der Begründung 
vom 20. Juni 1975 dargelegt sind. 
 
§ 4  
Für den Fall der Nichtbefolgung dieser Satzung wird gemäss § 6 (2) NGO in Verbindung mit 
den §§ 35 und 37 des Niedersächsischen Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und 
Ordnung ein Zwangsgeld bis zu DM 500,-- bzw. die Ersatzvornahme angedroht. Eine 
Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten nach § 156 BBauG bleibt hiervon unberührt. 
 
§ 5  
Diese Satzung tritt mit der Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig treten alle 
entgegenstehenden Festsetzungen des Beb.-Pl. Nr. 20 außer Kraft. 
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